
EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG 

Errichtung einer Datenübermittlung (M-Bus / Impuls) am Wasserzähler 

Liegenschaft: __________________________________________________________________ _____ 

Eigentümer / Verwaltung: ____________________________________________________________ 

1. Eigentumsverhältnisse und Zweck

Der installierte Wasserzähler ist und bleibt vollumfängliches Eigentum der Wasserversorgung. Er

dient primär der amtlichen Verrechnung des Wasserverbrauchs. Ein Umbau oder Anbau von

Modulen zur externen Datenübermittlung (z.B. M-Bus, Funk, Impuls) durch Dritte bedarf der

ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung der Wasserversorgung.

2. Kosten und Installation

Sämtliche Kosten für die Beschaffung, die Installation sowie die Konfiguration des Datenmoduls und

der nachgelagerten Infrastruktur gehen vollumfänglich zu Lasten des Gesuchstellers

(Eigentümer/Verwaltung). Die Wasserversorgung übernimmt keinerlei Kosten für Hard - und

Software Dienstleistungen von Drittfirmen.

3. Unterhalt und Zählertausch (Haftungsausschluss)

Die Wasserversorgung führt periodisch Unterhaltsarbeiten oder den gesetzlich vorgeschriebenen

Austausch des Wasserzählers durch. Dabei gilt:

• Keine Funktionsgarantie: Die Wasserversorgung übernimmt keine Garantie oder Haftung

dafür, dass die Datenübermittlung nach einem Zählerwechsel oder nach Wartungsarbeiten

weiterhin funktioniert.

• Keine Kostenbeteiligung: Kosten für die Wiederinbetriebnahme der Datenübertragung

durch eine Fachfirma werden nicht von der Wasserversorgung übernommen.

• Informationspflicht: Die Wasserversorgung informiert den Eigentümer/die Verwaltung

vorab schriftlich über einen anstehenden Zählertausch. Es liegt in der alleinigen

Verantwortung des Eigentümers, die zuständige Fachfirma für die Neukonfiguration der

Datenübermittlung auf den neuen Zähler aufzubieten.

4. Einspruchsrecht

Die Wasserversorgung behält sich das Recht vor, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen oder den

Rückbau des Moduls zu verlangen, falls die Messgenauigkeit des Wasserzählers beeinträchtigt wird

oder die Plombierung unbefugt verletzt wurde.

Einverständniserklärung des Eigentümers / der Verwaltung 

Ich habe die oben genannten Bedingungen gelesen und erkläre mich mit diesen vollumfänglich 

einverstanden. Ich bestätige, dass ich für die Kosten der Wiederinbetriebnahme nach einem 

Zählerwechsel selbst aufkomme. 

Ort, Datum: ___________________________ Visum / Stempel: _____________________________ 
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